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Markenzeichen und die 
Schlüpfrigkeit von Ideen

Herbert Hrachovec

Zwei wesentliche Instrumente zur Definition von Eigentumsrechten an 
immaterieller Produktion sind Patente und Copyright. Durch sie wird 
ein juridischer Schutzmechanismus für technische Verfahren bzw. origi-
nale Werke definiert. Am Rand werden in diesem Zusammenhang meist 
auch Markenzeichen genannt. Auch ihre Besonderheit ist ein gesell-
schaftlich schützenswertes Gut, allerdings wird ihre Bedeutung ver-
gleichsweise gering eingeschätzt. Es fehlt die Komplexität rivalisierender 
prozeduraler Verfahren und die Interdependenz kreativer Schöpfungen. 
Markenzeichen erfüllen den einfachen Zweck, unmissverständlich auf 
die Herkunft einer Ware (oder einer Anzahl von Waren) hinzuweisen. Sie 
sind so etwas wie die Familiennamen der Konsumgesellschaft. Gerade 
diese Einfachheit macht sie jedoch zu einem günstigen Ausgangspunkt 
für theoretische Analysen von Besitzansprüchen gegenüber Gedanken 
und Gestalten. Sie zeigen in übersichtlicher Weise, wie eine symbolische 
Form mit eindeutiger Bedeutung versehen und in einem ökonomischen 
Zusammenhang funktionalisiert wird. Die Entstehung des Geldwertes 
einer Idee ist an diesem Beispiel gut zu studieren.1

Zur Exposition des Themas dienen (1) zwei Fallstudien. Sie illustrie-
ren, wie symbolische Signalfunktionen aus alltäglichen Zusammenhän-
gen entstehen und welche Schwierigkeiten sich mit ihrer Zurichtung zur 
Firmenidentifikation verbinden können. Dies Beobachtungen führen (2) 
zu einer Semiotik von Logos. In diesem Abschnitt wird versucht, das 
kognitive Muster zu analysieren, das die Effektivität von Markenzeichen 
ausmacht. Ihre Wirksamkeit beruht auf einer eigentümlichen Hybrid-
funktion von Sehen und Begreifen. Damit ist ein Zusammenhang ange-

1 Zur allgemeinen Orientierung siehe Drahos, 1996; Drahos & Braithwaite, 2002; 
David, 1993. Zwei Fachportale sind IPcentral (http://www.ipcentral.info) sowie 
Copyright, Intellectual Property Rights, and Licensing Issues (http://sunsite.berkeley.
edu/Copyright). Hilfreich sind die Arbeitspapiere des Intellectual Property Research 
Institute of Australia (http://www.ipria.org/publications/workingpapers.html). Ein 
einschlägiger Blog PrawfsBlawg findet sich unter http://prawfsblawg.blogs.com/
prawfsblawg.
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sprochen, der (3) im letzten Abschnitt ausgeführt wird. Ansichten und 
Begriffe sind keine Gegenstände und können nicht privatwirtschaftlich 
angeeignet werden. Die Sichtbarkeit einer Person oder die Verständlich-
keit von Rechenregeln sind Voraussetzungen dafür, dass sich Tausch-
prozesse überhaupt entwickeln. Logos sind andererseits visuell eindeu-
tige Begriffssymbole, welche sich im Privateigentum befinden und als 
unentbehrlich für das Funktionieren der Wirtschaft angesehen werden. 
Der Argumentationsverlauf führt von der Skizze zweier Begriffs-Bilder 
zu ihrer Einbettung in den Zusammenhang von Wissen, Eigentum und 
Macht.

1 .  O  TA N N E N B A U M

Wie lernt man, »was eine Tanne ist«? Offensichtlich gibt es viele Mög-
lichkeiten. Der »Waldbauernbub« hat einen anderen Zugang als die Tou-
ristin am Lehrpfad oder die Mittelschülerin im Biologieunterricht. Die 
Frage, was da zu lernen sei, ergibt eine zusätzliche Komplikation. Geht 
es um eine wesentliche Beschaffenheit, oder bloß darum, dass man diese 
Baumart korrekt von anderen unterscheiden kann? Zunächst wird ein 
künstlich simplifizierter Ausgangspunkt gesetzt, der die logische Struk-
tur des Vorgangs hervorhebt. Die Aufmerksamkeit einer Person wird auf 
etwas Auffälliges in ihrer Umgebung gelenkt. Es kann ein Gegenstand, 
ein Bild oder andere sinnliche Eindrücke sein. An solchen Gegebenheiten 
ist etwas Charakteristisches zu bemerken, z. B. dass es sich um einen 
Baum handelt, dessen Zapfen in die Höhe stehen und dessen Nadeln 
direkt am Zweig sitzen. Das sind Besonderheiten, welche Lehrende ver-
mitteln wollen, aber es ist nicht ausgemacht, dass Lernende sie wahrneh-
men. Im Gesichtsfeld finden sich zahllose Reize; der Erfolg der Instruk-
tion hängt davon ab, ob es gelingt, den Unerfahrenen spezifische Diffe-
renzen beizubringen. Nach dem entsprechenden Training achten sie auf 
die anerzogenen Merkmale und sehen (eventuell) vor sich eine Tanne.

Diese stilisierte Lernsituation verbindet das Szenario des Empirismus 
mit ganzheitlichen, auf Verstandesvorgaben zurückgreifenden Motiven, 
die Wittgenstein und Quine zur Geltung gebracht haben. Die relevanten 
Unterschiede muss man wahrnehmen – aber dass sie einen Unterschied 
machen, ist nicht wahrnehmbar. Dieser Effekt entsteht, wenn jemand 
»zeigt, worauf es ankommt«. Eine Tanne zu kennen heißt demnach, 
sie unter den rechten Bedingungen im Erfahrungsbild identifizieren zu 
können, bestimmte Auswahlmechanismen zu beherrschen, welche eine 
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Sprachgemeinschaft mit dem Wort »Tanne« verbunden hat. Diese Aus-
kunft ist sehr abstrakt und auf Bewährung in vielfältigen Kontexten 
angewiesen. »Tanne« kann ebenso die Entscheidung für einen Sirup oder 
eine Furnier sein. Auch beschränkt auf den optischen Eindruck, den ein 
Baum vermittelt, besteht eine eklatante Asymmetrie zwischen den weni-
gen »Übungsbeispielen«, die dem Lernprozess zu Grunde liegen, und 
den lebenslang wechselnden, unbeschränkt vielen, Anwendungen der 
erlernten Fertigkeit. Die Kompetenz im Umgang mit dem Unterschei-
dungswort »Tanne« eignet man sich mit Hilfe von Einzelfällen an; sie 
gilt aber im Allgemeinen.

 Abb. 1 und 2: Tannen

Daraus entsteht ein wohlbekanntes Problem. Derart erlernte Kompeten-
zen sind (bisweilen) fehleranfällig. Angesichts ungewöhnlicher Umstände 
kann die Identifizierung misslingen. Wir haben zwar von »Training« 
gesprochen, aber der Ablauf entspricht nicht der Einübung eines Hand-
stands oder eines doppelten Rittbergers. Handstände werden durchge-
führt, oder sie scheitern; von (Fehl-)Identifikation ist dabei nicht die 
Rede. Gegen Konditionierungen ist unser Beispiel dadurch abgehoben, 
dass zwischen der erlernten Reaktion und ihrer weiteren Umsetzung in 
einzelnen Kontexten immer ein Spielraum bleibt. (Ein Handstand ist ein-
fach eine erlernte Reaktion.) Wittgensteins Kennzeichnung des Regelfol-
gens ist auch am Tannen-Beispiel zu demonstrieren. »Zimmertannen« 
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und »Rottannen« sind keine Tannen im biologischen Sinn. Wo liegt die 
Grenze legitimer Sprachverwendung? Eine gewisse Plastizität ist unver-
meidlich. Nach Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen (1984) 
operieren wir mit paradigmatischen Eindrücken oder Bildern, um uns 
die Struktur der Umgebung zurechtzulegen. So wie sich die Umgebung 
ändern kann, kann sich die Abstimmung zwischen dem Paradigma und 
den Dingen, die als Instanzen des Paradigmas gesehen werden, verschie-
ben.

Die Bestandteile, welche die visuelle Funktion eines Markenzeichens 
ausmachen, sind damit eingeführt. Eine paradigmatische Symbolgestalt 
dient zur sozial normierten Identifikation bestimmter Dinge. Das ist 
der allgemeine Rahmen, einige Spezifika kommen hinzu. Erstens ist in 
diesem Fall das operative Zeichen invariant. Es muss ohne Schwierig-
keit unter allen Umständen wiedererkennbar sein. Zweitens soll sich die 
Treffsicherheit der Zeichenverwendung an den Erfolg von Mechanismen 
annähern. Markenzeichen sind das Gegenteil von generischen Bildvorga-
ben wie etwa Tischen und Tieren in einem Kinderbuch. Und schließlich 
unterliegen diese Symbolisierungen – um die Erfordernisse des zweiten 
Punktes erfüllen zu können – einer detaillierten rechtlichen Kontrolle. 
Wir haben es mit einer sozio-politisch festgeschriebenen, auf einen Ein-
zelzweck zugeschnittenen Variante eines übergeordneten Musters zu tun. 
Zur Orientierung: Das eine sind Symbole zur Bezeichnung von Tannen, 
das andere ist das bekannte Logo der Firma SPAR, das im Umriss eine 
Tanne wiedergibt. Zu seiner Wirksamkeit gehört, dass weder über das 
Firmenzeichen noch über die zugehörigen Produkte, Zweifel aufkom-
men. Insofern ähnelt es Verkehrszeichen, die schwer absehbare Interak-
tionen in Menschenmengen verbindlich regeln sollen.

Abb. 3: SPAR-Logo



145

Der methodologisch entscheidende Punkt betrifft die Verbindlichkeit des 
Zeichengebrauches. Maschinen besitzen keine interne Verbindlichkeit; 
ihre Abläufe funktionieren oder aber nicht. Anders verhält es sich mit 
Regeln: Sie können eingehalten, übertreten, aber auch kreativ interpre-
tiert werden. Markenzeichen sollen, wie gesagt, womöglich automatisch 
funktionieren. Eine zweite Illustration betrifft dieses Desiderat. Verschie-
dene Vorlagen lassen sich (auch gemischt) dazu einsetzen, eine Person zu 
lehren, an einem Bauwerk oder in der Natur Doppelbögen herauszufin-
den.

Abb. 4 und 5: Doppelbögen

Im Kontrast dazu sind die prominenten Doppelbögen der Hambur-
ger-Kette McDonald’s auf ganz spezielle Identifikationen zugeschnit-
ten. Weniger auffällig, doch nach demselben Prinzip funktionieren 
die zweifachen Bögen in Steppnaht, die auf den hinteren Taschen von  
Levi’s-Jeans angebracht sind. Besser gesagt: sollten die Bögen funktionie-
ren. In diesem Fall kam es zu einem für Markenzeichen typischen Kon-
flikt. Konkurrenten nahmen die Idee des Doppelbogens auf und appli-
zierten abweichende Ausprägungen dieser Vorgabe an der betreffenden 
Stelle ihrer Jeans. Einerseits ist das so unverdächtig, als hätten sie dort 
einen Zippverschluss eingenäht. Andererseits machen sie Levi’s den Wie-
dererkennungswert streitig. Ein Gerichtsverfahren war die Folge (vgl. 
Barbaro & Creswell, 2007; Freeman, 2007).

 Abb. 6–8: Doppelbögen auf Jeans
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Der Prozess ist ein ausgezeichneter Anlass, die interferierenden, kontro-
versen Faktoren anzuführen, die in der Theorie kostenpflichtiger Ideen 
eine Rolle spielen. Die Verzierung von Gesäßtaschen durch beliebige 
Doppelbögen juridisch zu sanktionieren ist absurd. Die Eindeutigkeit 
einer wohldefinierten Zeichengestalt zu garantieren, ist umgekehrt nahe 
liegend. Das Konfliktfeld liegt dazwischen. Die Idee eines Doppelbo-
gens erlaubt vielfältige Instanziierungen. Wie scharf sind die Grenzen 
zwischen ihnen? Welche Variationen fallen innerhalb, welche außer-
halb dessen, was als Exemplar eines singulären Typus gelten kann? Die 
Designs der Levi’s-Konkurrenz sind, nach wahrnehmungspsychologi-
schen Kriterien, zweifellos unterschiedlich. Es kann Testpersonen keine 
Schwierigkeit bereiten, sie vom »Original« zu trennen. Das Konsumver-
halten folgt jedoch anderen Gesetzen, zumindest behauptet Levi’s, dass 
es hier zu Verwechslungen kommen kann. Ein Begriff (»Doppelbogen«) 
besitzt mehrere paradigmatische Verbildlichungen; eine darunter (Levi’s 
Design) ist in zahlreichen Fällen verwirklicht (verschiedene Hosen). Es 
treten konkurrierende Steppnähte auf, das heißt: sie werden als deviante 
Instanzen des Levi’s-Musters oder als solche eines anderen Entwurfes 
wahrgenommen. Nicht nur die allgemeine Vorgabe »Doppelbogen« ist 
hinsichtlich ihrer graphischen Umsetzung unterdeterminiert, dasselbe 
gilt für die sorgfältig eingeschränkte Graphik eines Firmenzeichens. 
Angesichts dieser Verwicklungen ist unbestreitbar, dass Markenzeichen 
sich in einem wesentlichen Punkt wie allgemeinere visuelle Paradigmata 
verhalten.

Von diesen Beobachtungen aus lässt sich der systematische Grund für 
den Konflikt zwischen freier Gedankenbewegung und »geistigem Eigen-
tum« ansprechen. In der Ordnung der bedeutungstragenden Zeichen 
ist – im Unterschied zu natürlichen oder konstruierten Abläufen – ein 
Spielraum für unerwartete Interpretationen unerlässlich. Dagegen steht 
die Tendenz, eben diesen Spielraum unter das Kommando einer juridisch 
gefestigten Instanz zu stellen. In negativen Utopien sind das Agenturen, 
die vorschreiben, was man bei einem Wort zu denken hat. Innerhalb des 
liberalen Wirtschaftssystems findet sich eine mildere Variante. Gerichte 
urteilen darüber, welche Verwirklichungen eines gesetzlich geschützten 
Typus zulässig sind. Um den bereits hervorgehobenen Punkt nochmals 
zu wiederholen: Es handelt sich nicht darum, die maschinelle Instanziie-
rung einer Symbolvorgabe zu kontrollieren, wie etwa die Lebensmittel-
produktion. Es geht um die Kontrolle des Umfelds der Symbolvorgabe. 
Die Besitzerin eines Typus soll das Recht erhalten, alternative Ausprä-
gungen des Typus zu untersagen. Die Freiheit, einen selbstgewählten 
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Doppelbogen auf eigene Jeans zu setzen, geht mit der Unfreiheit anderer 
Personengruppen einher, die entweder für dieses Symbol zahlen müssen 
oder ihr eigenes Design so fern von ihm zu halten haben, wie die Judika-
tur befindet.

Das Prekäre dieser Konstellation lässt sich an einem ähnlich gelager-
ten Fall verdeutlichen. Im letzten Jahrzehnt haben populistische Politi-
ker bisweilen »Bürgerverträge« vorgelegt. Sie wollen einerseits vom Volk 
in freier Konkurrenz gewählt werden und verpflichten sich andererseits 
dazu, für diesen Fall fix definierte Ziele zu realisieren. (In den 60er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts hieß das »imperatives Mandat«.) Offenbar sind 
zwei verschiedene Prinzipien am Werk: Wahlfreiheit für die Klientele 
und Selbstbindung für die Gewählten. Die Kombination sieht attraktiv 
aus. Sie ist darauf angelegt, Politiker als Agenten erscheinen zu lassen, 
die direkt von der Wählerschaft gesteuert werden. Doch hinter diesem 
Anschein verbirgt sich eine Inkonsistenz. Repräsentative Demokratie 
beruht auf der Erfahrung, dass die meisten Entscheidungsmaterien in 
modernen Gesellschaften sinnvollerweise nicht am Marktplatz und von 
einer ad hoc versammelten Volksmenge getroffen werden. Sie lässt den 
Abgeordneten Spielräume, auf unvorhersehbare Entwicklungen im Sinn 
ihrer Unterstützerinnen zu reagieren. Wenn sie sich dieser Flexibilität 
entledigen, negieren sie die Komplexität des politischen Prozesses zugun-
sten einer vereinfacht konzipierten Willensbildung durch die Wählerin-
nen und Wähler. Sie operieren innerhalb eines Repräsentationssystems 
und konterkarieren es durch den Vertrag. So ähnlich verhält es sich mit 
Zeichentypen, die auf eine Serie von Anwendungen festgezurrt sind. Als 
Zeichen implizieren sie eine Variationsbreite, die ihrem Gebrauch abge-
sprochen wird.

2 .  L O G O S  I M  Q U A D R AT

Den Umstand, dass Gedanken oft in prototypische Formen gefasst sind, 
die sich in mitunter unvorhergesehenen Einzelfällen manifestieren, nenne 
ich die »Schlüpfrigkeit von Ideen«. Ideen sind, gemäß der europäischen 
Tradition, Idealbilder, welche die Wirklichkeit bestimmen. Diese Deter-
mination ist allerdings, so hat die bisherige Diskussion gezeigt, im Vor-
aus nicht vollständig kontrollierbar. Es lohnt sich darum noch genauer 
auf die Semiotik von Markenzeichen einzugehen. Sie signalisieren eine 
präzise abgestimmte Mischung semantischer Festlegungen und Fertigkei-
ten. Ihre Analyse erlaubt es, Unwillkürlichkeiten, begriffsbildende Prak-
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tiken und den punktgenauen Einsatz einzelner Signifikanten auseinan-
derzulegen und in ihrer Interaktion zu beobachten. Logos befinden sich 
an der Schnittstelle mehrerer Sachbereiche. Eine Skizze kann die Zusam-
menhänge verdeutlichen. 

visuell

Designation Denotation

DeskriptionDekoration

Gri!
(Signal)

Begri!
(Sinn)

diskursiv

Abb. 9: Funktionen von Logos

Die beiden Vertikalen bezeichnen das visuelle bzw. diskursive Feld. 
Logos machen einen optischen Eindruck, oft – wie der Name sagt – aus 
Worten oder Buchstaben. Im Schriftdesign überlagern sich Graphik und 
Alphabet und ihre unterschiedlichen semiotischen Modalitäten. Zwei 
unter ihnen müssen hervorgehoben werden, sie bilden die Horizontale: 
Griff und Begriff. Zeichen können Signalcharakter haben; dabei wirkt 
ihr Einsatz unmittelbar als quasi physischer und konditionierter Auslö-
ser. Oder sie sind »Bedeutungsträger«, d. h. interpretierbare Vorlagen, 
die Bezugsräume offen lassen. Im vorliegenden Quadrat erhält das Buch-
stabendesign einen mehrfachen Charakter.

Vier Funktionsweisen lassen sich benennen. Visuelle Zeichen im 
Signalmodus sind demonstrativ. Sie verlangen Aufmerksamkeit und 
erwecken einen Eindruck. Mit dieser Qualität wenden sie sich an die 
stammesgeschichtliche Ausstattung bewusster Lebewesen. Im Verlauf 
der Evolution werden solche Zeichen zunehmend dekorativ ausgestaltet. 
Zur Warnblinkanlage kommen die Leuchtreklamen hinzu. Auf dieser 
Schiene geht es nicht um buchstäblichen Sinn, sondern um Kommuni-
kation durch Wahrnehmungsreize. Diese Beschreibung macht Gebrauch 
von der visuell-diskursiven Hybridität des Logos. Einen Blick auf die 
Landschaft oder die Beachtung einer Kurve beim Radfahren nennt man 
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nicht Kommunikation. Diese verlangt, dass ein Zeichen als Mitteilung 
aufgefasst werden kann und das wiederum erfordert irgendwann im Ver-
lauf der Zeichengebung auch sprachliche Artikulation. Für das Thema 
Markenzeichen sind diese Zusammenhänge von Belang, weil visuelle 
Formen und alphabetisch kodierte Mitteilungen verschiedenen Identi-
tätskriterien unterliegen. Zwei Quadrate »gleichen einander« anders 
als zwei Worte. Es wird sich zeigen, dass dieser Unterschied sich auf die 
Einschätzung der im vorigen Abschnitt diskutierten Eigentumsfrage aus-
wirkt.

Die Semantik im engeren Sinn bildet eine eigene Schiene, in der die 
Bedeutung für Worte und Wortteile (z. B. Initialen) festgelegt wird. Par-
allel zur Demonstration verläuft die Denotation. Ein Symbol wird zum 
Namen, wenn es unter den richtigen Umständen durch hinweisende 
Definition determiniert wird. »STS« steht für »Steinbäcker, Timischl und 
Schiffkowitz«; »BP« für »British Petroleum«. Ein Signal greift in kör-
perliche Abläufe ein, die korrespondierende sprachliche Intervention ist 
eine Verzahnung mit (Zuständen, Dingen) der Welt. In der Theorie der 
Denotation durch Namen besteht eine Tendenz, diese Sprachausdrücke 
als »starre Designatoren« (Kripke, 1971) zu betrachten: Sie wirken wie 
unfehlbare Vertreter genau einer Sache. Das ist so gedacht wie physi-
sche Konditionierung. Namen sind sozusagen antrainiert. Dagegen steht 
jedoch das ganze Spektrum diskursiver Praktiken. Namen kann es nicht 
ohne Sätze geben und das bedeutet, dass sie eine systematische Rolle 
beim Zustandekommen beurteilbarer Ausdrücke spielen.

Solche Ausdrücke – Sätze oder Satzverbindungen – sind wahr oder 
falsch. Sie enthalten Mitteilungen, die an realen Umständen gemessen 
werden können und dabei erfolgreich sind – oder auch nicht. Das sind 
also keine garantierten Effekte und die Rolle von Namen in solchen 
Deklarationen unterliegt einem Unbestimmtheitsprinzip. Wenn man 
nicht davon ausgeht, dass wir uns verbal automatisch in die Welt einha-
ken, sondern mit Kommunikation anhand von Sätzen beginnen,2 erweist 
sich auch ein Terminus in der Subjekt-Position als referenziell flexibel. 
»Napoleon ist ein Feldherr« ist wahr, wenn es um eine historische Figur 
geht, falsch, wenn ein Cognac gemeint ist. Die vorgetragene sprach-
philosophische Exkursion hat eine direkte Nutzanwendung auf Logos 
und ihre semantische Verbindlichkeit. Wir haben das Moment des »eye 

2 Wittgenstein hat darauf ab 1930 die Neuausrichtung seiner Philosophie aufgebaut 
(siehe dazu Hrachovec, 2006). Quines Szenario der »radical translation« findet sich 
erstmals in Wort und Gegenstand (1980).
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catching« erwähnt und um die Designation einer Sache ergänzt. Zuletzt 
ergab sich außerdem, dass Logos qua Bestandteile einer Sprache struk-
turierte Mitteilungen transportieren. Sie fallen auf, sie zeigen auf etwas 
und sie behaupten etwas. Ein Logo am Briefkopf steht für die Aussage, 
dass es sich um ein offizielles Schriftstück der betreffenden Forma han-
delt; ein Logo auf einem Produkt ist eine Herkunftsangabe.

Damit ist nun die Verbindung mit dem Rechtsstreit um Levi’s-Jeans 
hergestellt und – allgemeiner – eine Perspektive dafür aufgezeigt, wie 
Sprachverwendung und Eigentumsansprüche zusammenhängen können. 
Der Grund der Klage Levi’s gegen die Konkurrenz ist nicht primär, dass 
deren Symbole – für sich genommen – mit dem Levi’s-Symbol verwech-
selt werden könnten. Er besteht darin, dass Logos auf Jeans äquivalent 
zu Aussagen sind: »Dies ist ein Erzeugnis der Firma XY.« Solche Aussa-
gen sind unter Umständen ungenau, sie können täuschen oder falsche 
Erwartungen erwecken. Unter diskursiven Voraussetzungen sind diese 
Fehlformen einer falschen Produktinformation vergleichbar. Im Licht 
der visuell-diskursiven Doppelfunktion des Logos lässt sich der befremd-
liche Nebenton der juridischen Auseinandersetzung verstehen. Auf den 
ersten Blick geht es um die Identität von Symbolen und dabei wirken 
die Beschwerden Levi’s lächerlich. Nimmt man jedoch hinzu, dass es – 
nach unserer Einschätzung – auch um Aussagen geht, verschiebt sich die 
Perspektive. Die Sache grenzt an missverständliche Behauptungen. Das 
Logo fällt unter das Regime der Produktkennzeichnung, nicht des Fäl-
schungsschutzes.

Die Konstellation, deren logische, erkenntnistheoretische und sozial-
philosophische Auswirkungen im nächsten Abschnitt näher ausgeführt 
werden, kann man sich gut an einem nicht-ökonomischen Beispiel klar-
machen. Konkrete Poesie beruht auf der Tatsache, dass das Alphabet 
gleichzeitig visuelle und diskursive Wirksamkeit entfaltet. Buchstaben-
verbindungen vermitteln Information und haben eine spezifische Gestalt, 
die freilich meist hinter der »Servicefunktion« des Ausdrucks zurücktritt. 
Poetisch kann der Eigenwert der Symbolgestalten dazu ausgenutzt wer-
den, zu Inhalten beizutragen. Einfache Fälle sehen so aus:
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Abb. 10 und 11: Konkrete Poesie

Im Zeichen, welches für eine Art von Gegenständen steht, ist eine gra-
phische Besonderheit eingebaut, die singulär erscheint. Ein Begriff wird 
durch eine unverwechselbare Notation dargestellt. Die Menge der PKWs 
lässt sich auf viele Weisen bezeichnen; für die meisten Zwecke ist es uner-
heblich, wie die dazu eingesetzten Worte aussehen. Die konkrete Poesie 
operiert mit dem Sonderfall. Das Aussehen des Wortes ist obligatorisch 
an den Begriffsinhalt (und an die erfassten Einzeldinge) gebunden. Mit-
teilung und Effekt sind untrennbar. Eine solche Verquickung von All-
gemeinverständlichkeit und Einzigartigkeit bildet den Hintergrund der 
Debatte um »geistiges Eigentum«.

3 .  W E LT - K U LT U R - E R B E

Die Ästhetik bzw. Psychologie von Logos sind eigenständige Themenfel-
der. Im gegenwärtigen Zusammenhang steht dagegen der Begriffsaspekt 
im Vordergrund. An ihn knüpfen die juridischen Kontroversen an. Es 
liegt darum nahe, die bisher an einem graphischen Viereck orientierten 
Überlegungen im Hinblick auf Wort- und Satzgebrauch umzuformulie-
ren. Gewöhnlichen Namen fehlt – das ist der entscheidende Unterschied 
– die Einmaligkeit der Symbolgestalt. Weder Sachbezeichnungen noch 
Begriffsausdrücke besitzen einen inneren Bezug zu ihren Denotaten. Das 
Gegenteil zu behaupten wäre eine »magische Theorie des Eigennamens« 
(Putnam, 1981, S. 47 ff.; vgl. Thornton, 2008). Nur Zaubersprüche 
bringen, wortwörtlich deklamiert, automatisch ihren Effekt hervor. Für 
Logos könnte man, mit entsprechender Vorsicht, behaupten, dass sie wie 
solche Formeln zu wirken versuchen. Doch Zaubersprüche unterliegen 
nicht der Rechtsordnung. Damit ist die Aufgabe definiert: Der Vorgang, 
durch welchen Namen und Begriffe Bedeutung gewinnen, ist näher zu 
beschreiben. Zwischen diesem allgemeinen Umstand und der Insistenz 
auf Singularität im Bezeichnungsprozess liegt nämlich das Feld der öko-
nomischen Verwertung semiotisch verfasster Inhalte.
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Ein Ziegelstein hat Gewicht, ein Baumarkt hat Ziegelsteine, der Aus-
druck Ziegelstein hat eine Bedeutung. Ein materielles Ding oder eine 
Bedeutung zu haben wird mit denselben Worten ausgedrückt und scheint 
doch unvergleichbar. Ein breiter Konsens besagt, dass Sprachausdrücke 
durch soziale Praxis als Signifikanten für körperliche sowie unkörperli-
che Inhalte eingerichtet werden können. Sie umfassen »Dinge«, die man 
wissen, d. h. in Argumentationszusammenhängen nach logischen Regeln 
zur Geltung bringen kann. Die Buchstabenfolge »Ziegelstein« hat die 
Bedeutung, die ihr durch eine Anzahl passend arrangierter Lern- und 
Kontrollprozesse verliehen wird. Man besitzt sie nicht wie einen Ziegel. 
Die europäische Philosophie lehrt seit Plato, dass die Fähigkeit, einen 
Begriff zu fassen, eine Kategorie höher liegt, als das Zupacken auf einer 
Baustelle. »Geistbegabte« Lebewesen abstrahieren vom bloß Vorliegen-
den und richten sich nach Strukturen, deren Herkunft zwar systematisch 
umstritten ist, aber jedenfalls nicht mit Umweltreizen gleichgesetzt wer-
den kann. Die »Schlüpfrigkeit der Ideen« resultiert aus der Diskrepanz 
zwischen Praktiken, mit deren Hilfe wir unkörperliche Inhalte lernen, 
und der Handgreiflichkeit, welche Einzeldinge besitzen, die jene Inhalte 
exemplifizieren.

»Weltlicher« Besitz und Wissen sind darum oft unterschieden und 
gegeneinander ausgespielt worden. Auch in der Debatte über die kom-
merzielle Aneignung immaterieller Inhalte ist das Thema präsent. In 
wirtschaftswissenschaftlicher Fachterminologie spricht man vom »nicht-
rivalisierenden« Charakter solcher Inhalte.3 Gebrauchsgegenstände 
schließen konkurrierende Verwendungen aus. Einen PKW können zwei 
Personen nicht gleichzeitig für unterschiedliche Fahrten verwenden. 
Dagegen sind »gedankliche Werte« simultan uneingeschränkt einsetzbar. 
Die Idee eines Sicherheitsgurtes nimmt niemandem etwas weg. Das hat 
zur Folge, dass die traditionell auf Landbesitz, Kapital und Arbeitskraft 
aufgebaute ökonomische Theorie um andersartig wirkende Faktoren 
erweitert werden muss. Die zunehmende Bedeutung kognitiver Fertig-
keiten und kommunikativer Arrangements in der »Wissensgesellschaft« 
verschiebt den Akzent von der Materialwirtschaft auf ideelle Entwick-
lungen. So hat etwa Paul Romer darauf hingewiesen, dass die Idee einer 
unaufwändigen Trinklösung aus Traubenzucker und Kochsalz einen 
kaum bezahlbaren Wert im Kampf gegen seuchenartige Infektionen und 
die Kindersterblichkeit darstellt.

3 Zur Einführung vgl. die Bemerkungen Paul Romers: http://www.innovationbeat.
com/2008/03/paul-romer-on-influence-of-institutions.html (abgerufen am 6. März 
2009).
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Vieles spricht dafür, dass unsere Wirtschaftsordnung durch diese 
Trends revolutioniert werden könnte. Die Open-Source-Bewegung lei-
stet einen wichtigen Beitrag dazu, einen solchen Wandel herbeizuführen. 
Wir verfolgen hier eine weniger breite, vorbereitende Frage. Was heißt 
es, dass jemand, folgt man unserem Sprachgebrauch, sowohl über Dinge 
als auch über Bedeutungen verfügt. Es handelt sich nicht um eine Äqui-
vokation (»Nobel«: ein Eigenname, eine Eigenschaft). Das Motiv des 
Eigentums spielt in beiden Fällen eine Rolle. Zur Erklärung hilft die vor-
getragene Analyse der Markenzeichen. Sie hat den Blick dafür geschärft, 
dass der Begriffsgebrauch unabtrennbar mit Designatoren verbunden ist. 
Im Normalfall lassen sie einen Anwendungsspielraum, aber sie können 
auch auf größtmögliche Eindeutigkeit ausgerichtet sein. Und damit ent-
steht die Gelegenheit, derartige Zeichenausprägungen unter spezialisierte 
Kontrollen zu bringen. Der Platonismus legt nahe, Inhalte des Wissens 
prinzipiell von Mitteilungsformen zu trennen; dann wären alle Gedan-
ken in dem Sinn frei, dass sie an keine Artikulation gebunden sind. Das 
kann in dieser Radikalität nicht zutreffen. Gedanken sind verkörpert 
und damit geraten sie (durch ihre Anwendungsbedingungen) in den Sog 
der Eigentumsordnung. Weil es Doppelbögen anschaulich nur in kon-
kreten Fällen geben kann, lassen sich einige Exemplare registrieren und 
gesetzlich schützen.

Die Auseinandersetzung über Marktmechanismen in der Wissen-
schaft wird oft zwischen zwei Seiten zugespitzt. Vertreterinnen der »Wis-
sensbilanz« und diverser Rankings quantifizieren die Ergebnisse intel-
lektueller Produktion, inklusive Patentverträge bzw. Firmengründungen. 
Für sie ist zertifizierte, der Eigentumsordnung eingeschriebene Gedan-
kenarbeit ein messbares Erfolgskriterium. Die Gegenseite antwortet mit 
dem Hinweis, dass diese Tätigkeit nicht inventarisierbar sei. 1 kg Reis 
ist eine verlässliche Maßzahl, 1000 Zeilen eines Textes nicht. Unsere 
Überlegungen haben gezeigt, dass die Verhältnisse komplizierter liegen. 
Die berüchtigte »Verdinglichung von Ideen« beginnt an dem Punkt, an 
welchem eine kognitive Praxis (z. B. der Begriffsbildung) zur besseren 
Verständigung in Worte kondensiert wird. Dieser Schritt ist sowohl eine 
Einschränkung der Phantasie als auch eine Erweiterung des Handlungs-
spielraums. Die sprachliche Artikulation erzeugt zugleich höhere Prä-
zision und vermehrte Schlüpfrigkeit. Die richtige Kennzeichnung »gei-
stiger Leistungen« ist also nicht, dass sie zu »physischen Leistungen« 



154

inkommensurabel sind.4 Arbeiten mit Gedanken ist Arbeiten am Text 
und das heißt: an einer eigenartigen Materie. Vielleicht sollte man statt 
des residualen Platonismus andere Differenzen erkunden. Das Lenken 
eines LKW und Weinverkostungen sind womöglich weiter auseinander 
als Photographien und Bildrecherche.

Es ist naiv, aus der Ungreifbarkeit von Ideen darauf zu schließen, dass 
sie keinen Anhalt für Privatisierung böten. Betriebsgeheimnisse, privile-
giertes Wissen und der ganze Apparat der Patente zeigen das Gegenteil. 
Sicherlich kann man Wissen nicht »erwerben« wie ein Grundstück, doch 
das ist kein Grund, das Schulbudget zu streichen, statt »in die Bildung 
zu investieren«. Gedanken sind unter Umständen privatisierbar. Das 
heißt auch: generell sind sie es nicht, denn »privatisiert« ist ein Grenz-
fall von sozial. Privat ist eine juridische Kategorie, die auf einem Konsens 
im öffentlichen Raum beruht, »Geist« ein Abstraktionsprodukt, ebenso 
wie »Privateigentum«. Die Grundlage, auf welcher proprietäre Forderun-
gen aufbauen, ist das Einverständnis einer Legislative, sonst herrscht das 
Faustrecht. »Geist« erfordert Materie, darum lassen sich solche Tätigkei-
ten ansatzweise regeln. Der unendliche Formenreichtum möglicher Alpha-
bete scheint keine Einschränkungen zur Verwirk lichung von Phantasien 
notwendig zu machen. Dennoch sind endliche, denkende Lebewesen von 
Vokabeltypen geprägt. Man kann dazu Kulturen sagen, und »Weltkultur-
erbe« heißt dann, dass es Ausprägungen des menschlichen Gestaltungs-
vermögens gibt, die als Materialisierung einer ästhe tischen, unweigerlich 
verdächtigen Instanz anerkannt werden. Imagination vielleicht?
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Abbildung 10: »Zehntes Bild: Wie monochrom 50.000 Flaschen Coca Cola Light 
beklebt und dadurch die Courage zum eigenen Mut wiederfindet«
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Abbildung 11: »Elftes Bild: Wie monochrom einen Wachstumsmarkt in die bildende 
Kunst copypastet und ihm beim Wachsen zusieht«
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Abbildung 12: »Zwölftes Bild: Wie monochrom die Zukunft der österreichischen 
Gegenwartskunst erobert hat und einen nie versiegenden Strom von Händen schüt-
teln darf«
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